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— Drucksache 9/1763 — 

Sicherstellung der zahnmedizinischen Versorgung der Bundeswehr 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister der 
Verteidigung hat mit Schreiben vom 20. Juli 1982 die Kleine 
Anfrage wie folgt beantwortet: 

1. Wie hat sich die Zahl der unbesetzten zahnärztlichen Arbeitsplätze 
bei der Bundeswehr in den letzten beiden Jahren entwickelt, und 
welche Bedeutung mißt die Bundesregierung dieser Entwicklung 
zu? 

Im Jahr 1980 waren von den 545 zahnärztlichen Arbeitsplätzen 
durchschnittlich 91 nicht besetzt. 

Nach einem vorübergehenden Anstieg auf durchschnittlich 153 
(im Jahr 1981) unbesetzte Plätze sind gegenwärtig (Juni 1982) 
noch 133 zahnärztliche Arbeitsplätze unbesetzt. Die Situation 
wird sich jedoch in naher Zukunft deutlich verbessern. 

Die Personalentwicklung gestaltet sich günstiger. Verfügte die 
Bundeswehr noch 1980 über nur 196 Berufs- und Zeitsoldaten mit 
einer Ausbildung zum Zahnarzt, so wird sich diese Anzahl wegen 
des Zugangs von Sanitätsoffizieren, die ihre Ausbildung in der 
Fachrichtung Zahnmedizin abschließen, bis Ende 1982 auf etwa 
250 erhöhen. Die Entwicklung wird sich in den kommenden 
Jahren in etwa gleicher Größenordnung fortsetzen. Die zahnärzt- 
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liche Versorgung der Soldaten der Bundeswehr wird damit erheb-
lich verbessert werden. 

2. In welchem Umfang und durch welche konkreten Maßnahmen ist es 
der Bundesregierung in den letzten beiden Jahren gelungen, eine 
bessere Einberufungsquote von Zahnärzten vorzunehmen? 

Wie schon zuvor sind auch in den Jahren 1980 und 1981 alle 
verfügbaren Zahnärzte zur Ableistung ihres gesetzlichen Grund-
wehrdienstes in militärfachlicher Verwendung herangezogen 
worden. 

Eine Erhöhung der Einberufungsquote konnte nicht erreicht wer-
den; die derzeit bestehenden administrativen Möglichkeiten sind 
genutzt worden. 

3. Wie viele Zahnärzte wurden in den beiden vergangenen Jahren zu 
Wehrübungen eingezogen, und wieviel Tage dauerten im Durch-
schnitt diese Übungen? 

Im Jahr 1980 wurden 73 Zahnärzte zu Einzelwehrübungen mit 
einer durchschnittlichen Dauer von 20,5 Tagen einberufen. 

1981 leisteten 78 Zahnärzte Einzelwehrübungen mit durchschnitt-
lich 24,6 Tagen Dauer ab. 

4. Wie hoch war die Anzahl der Zuschriften aufgrund der Anzeigenak-
tion der Bundesregierung in der zahnärztlichen Standespresse im 
vergangenen Jahr, und wie viele Bewerber konnten davon als Zahn-
arzt/Zahnärztin 

a) für eine militärische Verwendung, 

b) für eine zivile Verwendung eingestellt werden? 

Die im vergangenen Jahr durchgeführte Anzeigenaktion führte zu 
276 Zuschriften an den Bundesminister der Verteidigung. Davon 
waren 199 Zuschriften auf eine militärische und 77 Zuschriften 
auf eine zivile Verwendung in der Bundeswehr gerichtet. Von den 
Interessenten wurden bislang acht als Sanitätsoffiziere und drei 
als zivile Ärzte in die Bundeswehr eingestellt. Weitere acht 
Bewerbungen für eine zivile zahnärztliche Verwendung werden 
noch geprüft. 

5. Trifft es zu, daß einzelnen Bewerbern/Bewerbe rinnen abschlägige 
Einstellungsbescheide erteilt wurden, und wenn ja, welche Gründe 
lagen vor? 

Von den 199 Interessenten für eine Verwendung als Sanitätsoffi

-

zier/Zahnarzt haben 134 auf die Übersendung von Informations

-

material nicht mehr geantwortet. Von 65 eingegangenen Bewer- 
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bungen wurden 28 zurückgezogen. 19 Bewerber wurden aus 
Altersgründen, zehn Bewerber wegen noch nicht abgeschlossener 
Ausbildung abschlägig beschieden, acht Bewerber als Sanitäts-
offizier eingestellt. 

Von den 77 Interessenten für eine zivile Verwendung als ange-
stellter Zahnarzt in der Bundeswehr haben 41 auf eine erste 
Zuschrift nicht geantwortet. 

Von 36 Bewerbungen wurden acht zurückgezogen und 17 wegen 
fehlender Approbation oder unzureichender deutscher Sprach-
kenntnisse abschlägig beschieden. Acht Bewerbungen werden 
mit dem Ziel der Einstellung noch bearbeitet, drei Anstellungen 
sind bereits erfolgt. 

6. In welchem Ausmaß und durch welche konkreten Maßnahmen 
konnten bisher die von der Bundesregierung in Drucksache 
8/4152 angekündigten Verbesserungen des Stellenkegels für die 
Sanitätsoffiziere — Zahnarzt — erreicht werden, und welche zusätz-
lichen Maßnahmen beabsichtigt die Bundesregierung zu ergreifen, 
um innerhalb der Gruppe der Sanitätsoffiziere die Laufbahnchancen 
der Zahnärzte denen ihrer ärztlichen, veterinärärztlichen und 
pharmazeutischen Kollegen anzupassen? 

Die Dienstpostenstruktur für Sanitätsoffiziere/Zahnarzt konnte 
dadurch verbessert werden, daß der Anteil der mit A 15 und höher 
dotierten Dienstposten seit 1980 von 14,6 v. H. auf 18,2 v. H. 
erhöht worden ist. Derzeit werden 38,8 v. H. aller Sanitätsoffiziere/ 
Zahnärzte im Dienstverhältnis eines Zeit- oder Berufssoldaten aus 
diesen Dienstposten besoldet. Damit liegt ihr Anteil in diesen 
Besoldungsgruppen nur geringfügig unter dem entsprechenden 
Anteil aller Sanitätsoffiziere I (Berufs- und Zeitsoldaten) von 
39,1 v. H. 

Die Möglichkeiten, die Struktur der Dienstposten weiter zu ver-
bessern, finden allerdings ihre Grenzen durch das Erfordernis der 
sachgerechten Dienstpostenbewertung und den Grundsatz der 
funktionsgerechten Besoldung (§ 18 des Bundesbesoldungs-
gesetzes). 

Gleichwohl wird zusätzlich versucht, die Lage der Sanitätsoffi-
ziere/Zahnarzt, soweit sie funktionsbedingt ungünstig ist, weiter 
dadurch zu verbessern, daß Zahnärzte bei entsprechender Eig-
nung und Neigung verstärkt auf Sanitätsoffizier-Dienstposten 
versetzt werden, die keine bestimmte Approbation erfordern. 




